
 
 

Erklärung nach § 264 Abs. 2 Satz 3 sowie § 289 Abs. 1 Satz 5 HGB 

 
„Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungs-

grundsätzen der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und im zusammengefassten 

Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Ge-

sellschaft so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild ver-

mittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der 

Gesellschaft beschrieben sind.“ 

 

 

Essen, 07. Juni 2024 

 

 

 

Gerd Brachmann Christian Eigen  
Vorsitzender  

des Vorstands 
Stellv. Vorsitzender  

des Vorstands 
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